
Steuererklärung gem. § 10 Vergnügungssteuersatzung  

der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten 

Gemeinde Linkenheim-Hochstetten 

-Steueramt- 

Karlsruher Straße 41 

76351 Linkenheim-Hochstetten 

  
 Hinweis 

 Bitte füllen Sie für jeden Aufstellplatz ein gesondertes Formular aus und 

fügen Sie die Zählwerksausdrucke der jeweils besteuerten Monate bei! 

  

 Spätester Abgabetermin 30 Tage nach Quartalsende 

 

1. Kalendervierteljahr 

☐ Januar-März ☐ April-Juni ☐ Juli-September ☐ Oktober-Dezember 

 

2. Aufsteller 

Name der juristischen Person 

 

 

Name/Ansprechpartner bei jur. Personen 

 

 

Vorname 

 

 
Straße 

 
 

Hausnummer 

 
 

PLZ 

 
 

Ort 

 
 

Telefon (Angabe freiwillig) 

 
 

Fax (Angabe freiwillig) 

 
 

E-Mail (Angabe freiwillig) 

 

 

 

3. Aufstellungsort 

Name/Bezeichnung 

 
 

Inhaber 

 

 
Straße 

 
 

Hausnummer 

 
 

PLZ 

 
 

Ort 

 
 

Betriebsart 

 

☐ Spielhalle                             ☐ Gaststätte                             ☐ Imbiss                             ☐ sonstiger Betrieb 

 

4. Einspielergebnisse 

Lfd. 

Nr. 

Gerätename Zulassungs-Nr. Ablesemonat Einspielergebnis 

(=Saldo) 

davon Steuer          

(25 %) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

     

Summe 

 

 



5. Ergänzungen/ Bemerkungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Anlagen 

- Zählwerksausdrucke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Angaben sind vollständig und richtig. 

Ort, Datum 

 
 

Unterschrift 

 

 
 

  


